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             03.02.2025 

 
 
Information zum Aufnahmeverfahren in die Klassenstufe 5 für das Schuljahr 2025/26 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 
wir möchten Ihnen hiermit wichtige Informationen zum bevorstehenden Schulwechsel und zur 
Anmeldung Ihres Kindes an der Friedrich-Gottlob-Keller-Oberschule Hainichen geben. Im Zeit-
raum vom 17. Februar bis 07. März 2025 haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind an einer Oberschule 
bzw. an einem Gymnasium Ihrer Wahl anzumelden. 

 
Die Schulanmeldung ist in diesem Jahr sowohl persönlich im Sekretariat als auch per 
Briefkasteneinwurf sowie auf postalischem Weg möglich. 

 
 Öffnungszeiten des Sekretariats: 
 

 Montag, 24.02.2025 – Donnerstag, 27.02.2025             von   8.00 – 15.00 Uhr 

Montag,  03.03.2025      8.00 – 12.15 Uhr und  von 13.00 - 15.00 Uhr
 Dienstag,  04.03.2025      8.00 – 12.15 Uhr und  von 13.00 - 15.00 Uhr 
 Mittwoch,  05.03.2025      8.00 – 12.15 Uhr und  von 13.00 - 15.00 Uhr 
 Donnerstag,  06.03.2025      8.00 – 12.15 Uhr und  von 13.00 - 15.00 Uhr  

Freitag,  07.03.2025      8.00 – 12.00 Uhr 
  
Bitte bringen Sie zur Anmeldung folgende Unterlagen mit: 
 

1. das Original der Bildungsempfehlung Klasse 4  

2. die Kopie der zuletzt erstellten Halbjahresinformation der zuvor besuchten Schule  

3. eine Kopie der Geburtsurkunde oder ein entsprechender Identitätsnachweis  

4. den ausgefüllte Aufnahmeantrag, unterzeichnet von beiden Sorgeberechtigten - als 

Original 

5. ggf. Nachweis zum alleinigen Sorgerecht - als Kopie 

6. ggf. medizinisches oder psychologisches Gutachten/Attest, Schwerbehinderten-ausweis, 

Bescheid über Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, 

förderpädagogisches Gutachten sowie den letzten Entwicklungsbericht oder Förderplan - 

als Kopie 

7. ggf. Erklärung zur Zwei- oder Mehrsprachigkeit, falls die Herkunftssprache nicht bzw. nicht 

ausschließlich Deutsch ist 

8. Nachweis des Masernschutzes nach § 20 Absatz 9, 10 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Der Nachweis erfolgt durch Vorlage des Impfausweises oder eines ärztlichen Zeugnisses. 

 -  bei persönlicher Anmeldung am Tag der Anmeldung 

 -  bei postalischer Anmeldung zum 0. Elternabend 

 

 



 
 
 
Geben Sie bitte auf dem Aufnahmeantrag einen Zweitwunsch und einen Drittwunsch an.  
 
Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten können Sie auf unserer Homepage 

nachlesen.  www.oberschule-hainichen.de  
 
Bei der Anmeldung haben Sie die Gelegenheit, offene Fragen anzusprechen. 
 
Der Aufnahmebescheid ergeht schriftlich an die Eltern am 16.05.2025. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass kein Rechtsanspruch auf den Besuch einer bestimmten Oberschule 
besteht. Bei Kapazitätsüberschreitung erfolgt ein Auswahlverfahren unabhängig vom Eingang der 
Anmeldung nach vorgeschriebenen und mit dem Landesamt für Schule und Bildung abgestimmten 
Kriterien.  
 
Die Auswahl der SuS erfolgt auf der Grundlage sachgerechter Kriterien. Die Rangfolge der 
abschließend verwendeten Kriterien, deren Vorliegen Sie bei der Anmeldung bitte mitteilen, ergibt 
sich beispielsweise wie folgt: 

 

 ein Geschwisterkind ist auch im nächsten Schuljahr Schüler unserer Schule, 

 Kinder, die für den einfachen Schulweg bei einer Ablehnung an unserer Schule mehr als 
60 Minuten benötigen (unzumutbarer Schulweg),  

 Wohnortnähe zur Schule (kürzester Schulweg von der Wohnung des Schülers zum 
Haupteingang der Schule - Grundlage Routenplaner - Grenze 3,5 km) 

 Gemeindezugehörigkeit (Kinder, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde/Stadt, einschließlich 
Stadt- bzw. Ortsteilen haben), 

 
Vor Beginn des kriterienbezogenen Aufnahmeverfahrens wird geprüft, für welche Kinder eine 
Ablehnung eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Diese Kinder nehmen nicht am 
Aufnahmeverfahren teil, sondern werden vorab aufgenommen. Die Entscheidung über das 
Vorliegen einer besonderen eng umgrenzten Härtefallsituation wird einzelfallbezogen getroffen. 
 
Sofern Ihr Kind nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens nicht an unserer Schule aufgenommen 
werden kann, erfolgt eine Umlenkung an eine andere Schule. Ich werde Sie in diesem Fall im 
Vorfeld zu einem Gespräch einladen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
  gez. Weinhold 
   Schulleiterin 
 

http://www.oberschule-hainichen.de/

